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Erwägungen

E. 1
Mit E-Mail vom 30. August 2021 an die Staatskanzlei und das Untersuchungsamt des
Kantons St. Gallen beschwerte sich A.________ über verschiedene Beamte der Stadtpolizei
St. Gallen, welche ihn bei einer Anhaltung in der Nacht vom 3. auf den 4. August 2021
überwältigt und zu Boden gedrückt hätten, bis er bewusstlos geworden sei. Er habe bei
diesem Vorfall Hämatome im Brustwirbelbereich, Abschürfungen und winzige
Schnittwunden erlitten; sein rechter Daumen sei wegen der unsachgemäss angelegten
Handschellen immer noch taub. Zudem hätten ihm die Beamten eine Flasche mit Alkohol
und ein Brot gestohlen und ihn beleidigt.

Das Kantonale Untersuchungsamt nahm die Eingabe als Strafanzeige entgegen und
überwies die Angelegenheit am 2. September 2021 der Anklagekammer des Kantons St.
Gallen zur Durchführung des Ermächtigungsverfahrens.

Am 16. November 2021 erteilte die Anklagekammer die Ermächtigung zur Eröffnung eines
Strafverfahrens nicht.

Mit Beschwerde vom 23. Dezember 2021 stellt A.________ den Antrag um "Aufhebung
oder Änderung des Entscheids und Sicherstellung der beantragten, vollständigen
Akteneinsicht".

Vernehmlassungen wurden keine eingeholt.

E. 2.1
Nach Art. 17 Abs. 2 lit. b des St. Galler Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Straf-
und Jugendstrafprozessordnung vom 3. August 2010 entscheidet die Anklagekammer über
die Eröffnung oder Nichtanhandnahme einer Strafuntersuchung gegen Behördenmitglieder
oder Mitarbeitende des Kantons oder der Gemeinden wegen strafbarer Handlungen, die
deren Amtsführung betreffen. Mit dem angefochtenen Entscheid hat es die Anklagekammer
abgelehnt, die Staatsanwaltschaft zur Strafverfolgung der Beschwerdegegner wegen
bestimmter Delikte zu ermächtigen. Damit fehlt es in Bezug auf diese Delikte an einer
Prozessvoraussetzung für die Durchführung des Strafverfahrens, womit das Verfahren
insoweit abgeschlossen ist. Angefochten ist damit ein Endentscheid ( Art. 90 BGG ) einer
letzten kantonalen Instanz ( Art. 86 Abs. 1 lit. d BGG ), gegen den nach der Rechtsprechung
die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zulässig ist ( BGE 137 IV 269 E.
1.3.1). Es ist allerdings Sache der Beschwerdeführer, darzulegen, dass die
Sachurteilsvoraussetzungen, darunter die Beschwerdebefugnis, erfüllt sind, soweit das nicht
offensichtlich ist ( Art. 42 Abs. 2 BGG ; BGE 138 III 46 E. 1.2 S. 47; zum Ganzen: BGE
141 IV 284 E. 2.3 S. 287; 289 E. 1.3).

E. 2.2



Zur Beschwerde befugt ist nach Art. 89 Abs. 1 BGG , wer am vorinstanzlichen Verfahren
als Partei teilgenommen hat, vom angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein
schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung hat.

Der Beschwerdeführer äussert sich zu seiner Beschwerdebefugnis nicht. Er bringt indessen
vor, er habe entgegen der unzutreffenden Darstellung der Anklagekammer am 30. August
2021 keine Strafanzeige gegen die Polizisten einreichen, sondern darauf ausdrücklich
verzichten wollen. Darauf ist er zu behaften. Hat der Beschwerdeführer aber somit keine
Strafanzeige gegen die Polizeibeamten eingereicht, so hat er offenkundig auch kein
schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung des angefochtenen Entscheids, mit dem die
Anklagekammer die Ermächtigung zu deren strafrechtlicher Verfolgung nicht erteilte.

E. 3
Auf die Beschwerde ist im vereinfachten Verfahren nicht einzutreten, weil die
Beschwerdebefugnis des Beschwerdeführers weder dargetan noch offensichtlich ist. Von
der Erhebung von Gerichtskosten kann (noch einmal) abgesehen werden ( Art. 66 Abs. 1
BGG ).
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